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Der Senat von Berlin WiTechForsch - IV B 11 Tel.: 90 13 (913) - 8381



An das Abgeordnetenhaus von Berlin über Senatskanzlei - G Sen -



Vorlage - zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin über Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, dass der Senat von Berlin die nachstehende Verordnung erlassen hat: Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) Vom 30. August 2016 Auf Grund des § 24 Absatz 2 des Berliner Betriebe-Gesetzes vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 827), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 4. November 2013 (GVBl. S. 578, 645) geändert worden ist, verordnet der Senat von Berlin: §1 Verarbeitung von Daten (1) Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten nach Maßgabe dieser Verordnung in Dateien oder auf sonstigen Datenträgern verarbeiten. Als sonstige Datenträger sind auch Akten und Aktensammlungen anzusehen. (2) Die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
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§2 Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) (1) Die BSR dürfen – soweit erforderlich – folgende Daten ihrer Leistungsnehmerinnen und Leistungsnehmer sowie Vertragspartnerinnen und -partner im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben gemäß § 3 Absatz 3 Berliner Betriebe-Gesetz sowie zur Tarifkalkulation und Leistungsabrechnung verarbeiten: 1.



Name und Anschrift von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie Grundstücksverwalterinnen und -verwaltern, dinglich Berechtigten, Abfallanliefernden sowie Abfallbesitzerinnen und -besitzern,



2.



Ort der Leistungserbringung sowie Anschrift der Zahlungspflichtigen beziehungsweise Rechnungsempfängerinnen und -empfänger,



3.



Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adressen,



4.



Branchen-Code,



5.



Kundennummer,



6.



Bankverbindungen der Zahlungspflichtigen, SEPA-Lastschriftmandat,



7.



Lieferungen und Leistungen,



8.



Abbild der Rechnungen und Forderungen,



9.



Verbindlichkeiten und Guthaben,



10. Zahlungen, 11. Fälligkeitstage, 12. Leistungs- und abrechnungsbezogene Daten wie Frontlänge, Grundstücksgröße, Reinigungsklasse, Härtefallanträge, Art und Anzahl von Nutzungseinheiten auf Grundstücken, die an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sind, Zahl und Art der aufgestellten Behälter, Standorte der Behälter, Entfernung der Behälter von der Grundstücksgrenze, Entleerungsturnus, Gewicht, Nutzungsart und Zusammensetzung des Abfalls sowie Name und Anschrift von Anspruchstellerinnen und –stellern, Anspruchsgegnerinnen und –gegnern beziehungsweise von Verursacherinnen und Verursachern im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen und Ersatzvornahmen. (2) Die BSR sind nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall berechtigt, diese Daten – soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich – an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, Inkassodienstleistungsunternehmen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, weiterzugeben. §3 Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB) (1) Die BWB dürfen – soweit erforderlich – die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Daten ihrer Leistungsnehmerinnen und Leistungsnehmer sowie Vertragspartnerinnen und -partner
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3 im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben gemäß § 3 Absatz 5 Berliner Betriebe-Gesetz verarbeiten. (2) Für die Tarifkalkulation und Leistungsabrechnung dürfen verarbeitet werden: 1.



Name und Anschrift von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie Grundstücksverwalterinnen und -verwaltern, dinglich Berechtigten,



2.



Ort der Leistungserbringung sowie Anschrift der Zahlungspflichtigen beziehungsweise der Rechnungsempfängerinnen und -empfänger,



3.



Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adressen,



4.



Branchen-Code,



5.



Kundennummer,



6.



Bankverbindung der Zahlungspflichtigen, SEPA-Lastschriftmandat,



7.



Wasserzählerstand, einschließlich der Daten aus Funkfernauslesung nach Maßgabe von § 31 a des Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991, 16, 54), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und Entwässerungs- sowie etwaige Abzugsmengen,



8.



Abbild der Rechnungen und Forderungen,



9.



Verbindlichkeiten und Guthaben,



10. Zahlungen, 11. Fälligkeitstage, 12. Technische und abrechnungsbezogene Daten der wasserwirtschaftlichen Anlagen und Einrichtungen wie beispielsweise Nennweite, Material, Länge, Lage des Hausanschlusses, Düker, Armaturen, Legungsdatum, ausgeführte Arbeiten, Störungen wie beispielsweise Rohrbruch, Bodenklasse, Versorgungsleitungen, gemeinsame Zuleitungen, Förderung in besonderen Fällen (Eigenförderung, Feuerlöschleitung, Sprinkleranlage, Ringleitung), zuständige Rohrnetzbetriebsstelle, Bestandsplan- und Sperrplannummern, Daten der Messeinrichtungen, Art und Anzahl von Nutzungseinheiten auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind beziehungsweise Entwässerungsleistungen in Anspruch nehmen. (3) Zur Berechnung und Erhebung von Niederschlagswasserentgelten dürfen verarbeitet werden: 1.



Name und Anschrift von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern und von sonstigen dinglich zur Nutzung Berechtigten, Lage des Grundstücks (Gemarkung, Flur, Flurstück) und Grundstücksgröße,



2.



Größe der auf dem jeweiligen Grundstück bebauten und befestigten Fläche, Art der Flächenversiegelung (wie beispielsweise Asphalt, Beton, Pflasterung, Rasengittersteine, Steildach, Flachdach, begrünte Dachfläche) und Daten darüber, ob die Flächen unmittelbar oder mittelbar in die Kanalisation entwässern,
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4 3.



Daten (Angaben) zur Versickerung und Verrieselung von Niederschlagswasser, dem Vorhandensein und Fassungsvermögen von Zisternen sowie zur Niederschlags- und Brauchwassernutzung.



(4) Für die Debitoren- und Kreditorendatei dürfen verarbeitet werden: 1.



Unternehmensname und -anschrift,



2.



Warenempfängerinnen und -empfänger,



3.



Rechnungsempfängerinnen und -empfänger,



4.



Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adressen,



5.



Branchenschlüssel,



6.



Betriebsnummer,



7.



Lieferanten- beziehungsweise Kundennummer,



8.



Kontoart,



9.



Kontogruppe,



10. Lieferanten-Kontonummer, 11. Lieferantenbonus, 12. Bankverbindungen, 13. Mehrwertsteuer-Kennzeichen, 14. Steuernummer und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.), 15. Länderschlüssel, 16. Finanzamtsnummer, 17. Sicherheitsnummer. (5) Für die Installateurdatei dürfen verarbeitet werden: 1.



Unternehmensname, und -inhaber,



Name



und



Geburtsdaten



der



Unternehmensinhaberinnen



2.



Anschriften der Unternehmen und gegebenenfalls Unternehmen,



3.



Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adressen der Unternehmen,



4.



Gewerbeanmeldung,



5.



Nachweise über Handwerkskarte und Handelsregisterauszüge,



6.



Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung,



7.



Name, Geburtsdatum und Lichtbild der verantwortlichen Fachkräfte, gegebenenfalls Nachweis über unbefristetes Anstellungsverhältnis,



Innungsmitgliedschaften der
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5 8.



Nachweise über die Qualifikation der verantwortlichen Fachkräfte.



Die BWB sind berechtigt, die Daten im Rahmen der Überwachung der zu Installationsarbeiten berechtigten Unternehmen an die Innung Sanitär, Heizung, Klempner, Klima Berlin (Innung SHK Berlin) – Körperschaft des öffentlichen Rechts – zu übermitteln. (6) Die BWB sind nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall berechtigt, die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Daten – soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich – an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, Inkassodienstleistungsunternehmen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, weiterzugeben. §4 Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) (1) Die BVG dürfen von Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden, die folgenden Daten verarbeiten, soweit dies zum Zweck der Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen erforderlich ist: 1.



Name, Vorname,



2.



Geburtsdatum und -ort,



3.



Geschlecht,



4.



Anschrift,



5.



E-Mail-Adresse,



6.



Bankverbindung,



7.



Name und Anschrift gesetzlicher Vertreterinnen und Vertreter,



8.



Zeit, Ort und sonstige für die Rechtsverfolgung erhebliche Umstände des Vorfalls einschließlich Forderungen.



Die Verarbeitung ist bei Fahrgästen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur zum Zweck der Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts zulässig. (2) Die BVG sind berechtigt, die nach Absatz 1 verarbeiteten personenbezogenen Daten zu übermitteln, wenn dies zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Im Übrigen sind die BVG nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall berechtigt, diese Daten – soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich – an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, Inkassodienstleistungsunternehmen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, weiterzugeben. (3) Soweit der hinreichende Verdacht besteht, dass bei Fahrscheinkontrollen oder der Beantragung von Zeitkartenverträgen entwendete oder verfälschte Personendokumente vorgelegt oder sonst falsche Personenangaben gemacht wurden, dürfen die BVG auch die bei der Kontrolle oder der Beantragung angegebenen personenbezogenen Daten entsprechend Absatz 1 verarbeiten. (4) Die zur Erfassung von Wiederholungsfällen beziehungsweise nach Absatz 3 verarbeiteten Daten dürfen nur innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem letzten einschlägigen Vorfall verarbeitet werden.
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6 (5) Die BVG dürfen im Rahmen der Abonnementverträge für Fahrausweise personenbezogene Daten der Abonnentinnen und Abonnenten verarbeiten, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Abonnementvertrags erforderlich ist. Sofern für die BVG ein Bonitätsrisiko besteht, dürfen sie vor dem Abschluss des Vertrages beziehungsweise vor wesentlichen Änderungen eines Vertrages auch den Namen, die Anschrift sowie das Geburtsdatum der Abonnentin oder des Abonnenten zum Zweck der Bonitätsprüfung an Auskunfteien übermitteln. Die Bonitätsdaten dürfen nur in dem Umfang verarbeitet werden, in dem sie für die Entscheidung über den Abschluss oder die Änderung eines Vertrages erforderlich sind. Ein Bonitätsrisiko besteht insbesondere nicht, sofern eine Vorauszahlung geleistet wird. Soweit Kontoinhaberinnen oder Kontoinhaber, die ein Lastschriftmandat für den Einzug fälliger Forderungen erteilt haben, von den Abonnentinnen beziehungsweise den Abonnenten abweichen, dürfen von diesen Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum sowie die Bankverbindung verarbeitet werden. Absatz 2 gilt entsprechend. (6) Die BVG löschen die nach Absatz 1, Absatz 3 oder Absatz 5 verarbeiteten Daten, wenn ihre Kenntnis für die Erreichung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist. An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. §5 Löschung der Daten Die Löschung der Daten erfolgt auf Grundlage von § 17 Absatz 3 und Absatz 6 des Berliner Datenschutzgesetzes, spätestens jedoch 10 Jahre nach Abwicklung des Rechtsverhältnisses. §6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Zugleich tritt die Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) vom 30. Juni 1994 (GVBl. S. 229), die durch Verordnung vom 2. November 1999 (GVBl. S. 586) geändert worden ist, außer Kraft.
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A) Begründung a) Allgemeines Die Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) enthält bereichsspezifische Regelungen über die Datenverarbeitung für die Anstalten öffentlichen Rechts nach dem Berliner BetriebeGesetz (BerlBG). Gemäß § 24 Absatz 1 BerlBG dürfen die Anstalten personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben, insbesondere ihrer Leistungspflichten einschließlich der Herstellung, Überwachung, Veränderung und Wartung der technischen Anlagen, sowie zur Verfolgung ihrer und zur Abwehr fremder Forderungen erforderlich ist. § 24 Absatz 2 BerlBG enthält die entsprechende Ermächtigung, das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln. Vor dem Hintergrund, dass die hierzu ursprünglich erlassene Verordnung weit überwiegend noch auf der Sach- und Rechtslage aus dem Jahr 1994 beruhte (letzte Änderung 1999) und die Sach- und Rechtslage teilweise überholt ist, konnte die Verordnung vor dem Neuerlass nicht mehr vollständig ihre Funktion als öffentlichkeitswirksame Grundlage für die Tätigkeiten der Anstalten im öffentlichen Interesse erfüllen. Anlass der ursprünglichen Verordnung war die damalige Rechtslage nach dem Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG) und insbesondere auch das Gesetz zur Schaffung bereichsspezifischer Regelungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Zwischenzeitlich haben sich sowohl die Rechtslage, unter anderem begründet durch Gesetzesänderungen, als auch die Sachlage im Hinblick auf neuere technische Entwicklungen fortentwickelt, sodass ein Neuerlass der Verordnung geboten ist. Mit diesem Neuerlass wird daher zuvörderst das Ziel verfolgt, zweckmäßige Klarstellungen vorzunehmen und insgesamt die Verordnung der aktuellen Sach- und Rechtslage anzupassen, ohne den Charakter der ursprünglichen Verordnung, dessen Regelungsinhalte und -umfang sich grundsätzlich bewährt haben, grundlegend zu verändern. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass eine erneute Überprüfung der Verordnung vor dem Hintergrund der europarechtlichen Entwicklungen – insbesondere aufgrund der der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)1, deren Geltung ab dem 25. Mai 2018 vorgesehen ist – voraussichtlich erforderlich sein wird. Art. 6 (1) lit. 2, (2) DatenschutzGrundverordnung sieht unter den dort genannten Voraussetzungen insbesondere auch hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde, vor, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollen, nationale Bestimmungen, mit denen die Anwendung der Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung genauer festgelegt werden, beizubehalten oder einzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch nicht konkret absehbar, welcher Anpassungen es im Hinblick auf die neue Rechtslage bedarf.



1



ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
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8 Zwischenzeitlich haben auch für die Übergangszeit bis zur Geltung der neuen Rechtslage ab Mai 2018 die BSR, BWB und BVG ihren Bedarf für die Aktualisierung der bereichsspezifischen Regelungen bekundet. Die Anhörung der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wurde gemäß § 24 Absatz 1 Satz 3 BlnDSG durchgeführt. Die Einzelheiten zu den im Neuerlass erforderlichen Änderungen zur ursprünglichen Verordnung können den nachfolgenden Einzelbegründungen sowie der Übersicht in Anlage entnommen werden. b) Einzelbegründungen Zu § 1 - Verarbeitung von Daten Absatz 1 übernimmt unverändert den Regelungsgehalt der Vorgängervorschrift in Bezug auf eine Klarstellung zu den Begriffen der Datei und von sonstigen Datenträgern. Insbesondere ist weiterhin in Absatz 1 Satz 2 klargestellt, dass auch Akten und Aktensammlungen als sonstige Datenträger anzusehen sind. Absatz 2 enthält eine klarstellende Neuregelung zum Verhältnis der Verordnung zu anderen Rechtsvorschriften. Grundsätzlich bleibt die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach anderen Rechtsvorschriften unberührt. Insbesondere können für die Anstalten des BerlBG unter anderem auch die Vorschriften des BlnDSG, des Informationsverarbeitungsgesetz (IVG), des Berliner Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG Bln), über den Verweis in § 2 Absatz 3 BlnDSG unter anderem auch Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie gegebenenfalls zukünftig europarechtliche Vorschriften wie die DatenschutzGrundverordnung Anwendung finden, sofern nicht die Verordnung selbst zulässigerweise speziellere abschließende Regelungen enthält. Durch die Einfügung dieser Vorschrift können umfassende Verweise auf weitere Regelungen entfallen und lediglich in Einzelfällen zur Klarstellung auf weitere Vorschriften verwiesen werden. Sofern die Verordnung keine Sonderregelung zu bestimmten Teilbereichen trifft, bleiben insbesondere auch weiterhin die Vorgaben des BlnDSG vollumfänglich anzuwenden. Dies gilt unter anderem beispielsweise für die Betroffenenrechte (§ 7 BlnDSG) und die Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag (§ 3 BlnDSG) Zu § 2 - Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) Die Änderungen enthalten Klarstellungen und Anpassungen an die aktuelle Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung der geschlechtergerechten Sprache. Darüber hinaus wurden die Regelungsinhalte und die Begrifflichkeiten soweit möglich mit denjenigen aus § 3 vereinheitlicht. Insbesondere wird nunmehr explizit unter Berücksichtigung des Rechtsgedankens von § 9 BlnDSG darauf hingewiesen, dass eine Datenverarbeitung erfolgen darf, soweit diese erforderlich ist. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass in unterschiedlichen Konstellationen nicht die Erhebung aller in diesem Paragrafen aufgezählten Daten erforderlich ist. Die vormals enthaltenen Regelungen zur Löschung der Daten und der Verweis auf das Landesabfallgesetz (nunmehr §§ 25ff. des KrW-/AbfG Bln) sind aufgrund der allgemeinen Regelungen in § 5 (Löschung der Daten) und § 1 Absatz 2 bezüglich des Verhältnisses zu anderen Vorschriften, entfallen. Absatz 1 verweist nunmehr explizit auf die gesetzliche Regelung des BerlBG, in der die satzungsgemäßen Aufgaben der BSR aufgeführt sind. Die nummerierte Aufzählung mit den Daten wurde ebenfalls an die aktuellen Gegebenheiten zur Erfüllung der
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9 satzungsgemäßen Aufgaben angepasst. Unter anderem betrifft dies die Aufnahme der E-Mail-Adresse sowie das SEPA-Lastschriftmandat. Hierbei wurde im Einklang mit der Vorgängerregelung einerseits berücksichtigt, dass sich grundsätzlich die Möglichkeit von mehreren Kommunikations- und Zahlungsmöglichkeiten etabliert hat (E-MailAdresse, SEPA-Lastschriftmandat) andere jedoch weggefallen sind (Telex). Andererseits kommt auch bei mehreren Kommunikations- und Zahlungsmöglichkeiten zum Tragen, dass deren Verarbeitung nur ermöglicht werden soll, soweit sie auch erforderlich ist. Die Nr. 12 enthält eine beispielhafte zusammenfassende Aufzählung von leistungs- und abrechnungsbezogenen Daten, die insbesondere um die praxisrelevanten Daten zu Härtefallanträgen, Schadensersatzansprüchen und Ersatzvornahmen und Art und Anzahl von Nutzungseinheiten auf Grundstücken, die an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sind, zur Klarstellung erweitert wurde. Absatz 2 enthält eine Regelung zur Übermittlung von Daten. In Vereinheitlichung zu den Regelungen in Bezug auf die BWB wurden in Absatz 2 neben Kreditinstituten auch Inkassodienstleistungsunternehmen sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Klarstellung beispielhaft aufgenommen. Zu § 3 - Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB) Die Änderungen enthalten Klarstellungen und Anpassungen an die aktuelle Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung der geschlechtergerechten Sprache. Darüber hinaus wurden die Regelungsinhalte und die Begrifflichkeiten soweit möglich mit denjenigen aus § 2 vereinheitlicht. Aufgrund des teilweisen Gleichlaufs der Regelungsinhalte zu BSR und BWB wurde die Nummerierung beziehungsweise die Reihenfolge mit dem Ziel einer besseren Übersichtlichkeit der Regelungen geändert. Absatz 1 verweist nunmehr explizit auf die gesetzliche Regelung des BerlBG, in der die satzungsgemäßen Aufgaben aufgeführt sind. Absatz 2 enthält die aktualisierte Aufzählung für die Daten zur Tarifkalkulation und Leistungsabrechnung. Im Sinne der Vereinheitlichung mit § 2 wurde teilweise auch die Nummerierung angepasst. Die technischen und abrechnungsbezogenen Daten für wasserwirtschaftliche Anlagen (vormals Nr. 3) wurden dementsprechend an das Ende der Aufzählung gestellt. Nr. 7 enthält nunmehr zur Klarstellung einen Verweis auf § 31 a BlnDSG in Bezug auf die Funkfernauslesung. Absatz 3 enthält eine Regelung über die Datenverarbeitung zur Berechnung und Erhebung von Niederschlagswasserentgelten. Die Regelungsinhalte wurden lediglich sprachlich überarbeitet. Absatz 4 regelt die Verarbeitung von Daten in der Debitoren- und Kreditorendatei. Aufgrund der Sachnähe der Regelungsinhalte der Debitoren- und Kreditorendatei in Absatz 4 zu den Absätzen 2 und 3 wurde dieser Absatz mit dem Ziel der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit vorgezogen und die Inhalte um diejenigen Angaben ergänzt, die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich und in der Datenverarbeitung auf Grundlage unter anderem auch einer Bescheinigung zur Bauabzugssteuer verwendet werden (Länderschlüssel, Finanzamtsnummer, Sicherheitsnummer). Darüber hinaus wurde die Angabe zur UmsatzsteuerIdentifikationsnummer ergänzt. Absatz 5 regelt die Daten der Installateurdatei und enthält nunmehr eine aktualisierte und klarstellende Aufzählung derjenigen Daten, deren Verarbeitung zur Qualitätssicherung erforderlich und zweckmäßig ist und die der Überwachung der Tätigkeit von Installationsunternehmen durch die BWB dienen. Insbesondere dürfen
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10 gemäß § 12 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) Kundenanlagen und deren wesentliche Veränderungen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen selbst oder durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 AVBWasserV ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Die BWB haben die Regelungen der AVBWasserV in nahezu unveränderter Form übernommen und zum Bestandteil ihrer Vertragsbestimmungen für die Wasserversorgung von Berlin (VBW) gemacht. Die entsprechenden Verbände der Energie- und Wasserwirtschaft erarbeiten Merkblätter zur Eintragung von Installationsunternehmen in das Verzeichnis bei Wasserversorgungsunternehmen, in denen auch auf die entsprechenden Mitteilungspflichten und die relevanten Qualifikationsnachweise näher eingegangen wird. Bei den Qualifikationsnachweisen handelt es sich beispielsweise um Meisterprüfungszeugnisse und Sachkundenachweise, deren Verarbeitung jeweils insoweit erfolgt, als sie für die Wahrnehmung der Aufgabe der Wasserversorgung, der Überwachung der Tätigkeit von Installationsunternehmen durch die BWB und der Absicherung im Falle von Rechtsansprüchen gegen die BWB beispielsweise bei Havarien oder Schlechtleistungen der Installationsunternehmen erforderlich ist. Absatz 6 enthält die sinngemäße Regelung zu § 2 Absatz 2 für die BWB. Zu § 4 - Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Die Änderungen enthalten Klarstellungen und Anpassungen an die aktuelle Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung der geschlechtergerechten Sprache. Entsprechend der ursprünglichen Verordnung betreffen die Regelungen in Bezug auf die BVG die Daten von Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden sowie diesbezügliche Wiederholungsfälle, da es sich um einen klar abgrenzbaren Tatbestand handelt und der BVG weiterhin hierdurch eine aus Zweckmäßigkeitsgründen gebotene öffentlich wirksame Handlungsgrundlage gegeben werden soll. Dementsprechend war auch der alte Absatz 3, der das Abbuchungsverfahren betraf und ursprünglich auf ein Einzugsermächtigungsverfahren verwies und daher auch nicht im Zusammenhang mit Fahrten ohne gültigen Fahrausweis steht, zu streichen. Eine Bezugnahme zur Ermittlung der Ausgleichszahlungen für unberechtigt in Anspruch genommene Sozialtarife ist nicht mehr erforderlich, da die Nutzung der Verkehrsmittel mit einem ermäßigten Fahrausweis ohne Berechtigung einer Nutzung ohne gültigen Fahrausweis entspricht und ebenfalls zur Geltendmachung eines erhöhten Beförderungsentgelts führt. Neu aufgenommen wurde eine Regelung über die Zulässigkeit von Bonitätsprüfungen im Rahmen von Abonnementverträgen, da es sich hierbei ebenfalls um einen klar abgrenzbaren Tatbestand handelt und in der Praxis hierzu Klarstellungsbedarf gesehen wurde. Absatz 1 enthält eine Aufzählung derjenigen Daten, die von der BVG verarbeitet werden dürfen, soweit dies zum Zweck der Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen erforderlich ist. Die Aufnahme der Ziffern 5. und 6. ist aus Zweckmäßigkeitsgründen für die Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts erforderlich. Die in Ziffer 8. erwähnten Forderungen betreffen die Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts. Satz 2 schränkt die Verarbeitung der Daten bei Fahrgästen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dahingehend ein, dass die Datenverarbeitung nur zu diesem Zweck zulässig ist. Hierdurch wird der fehlenden
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11 Strafmündigkeit Rechnung getragen und die vormals in § 3 Absatz 4 enthaltene Regelung zur Löschung bereits auf die Verarbeitung übertragen. Absatz 2 regelt die Übermittlung von Daten in Angleichung der Regelung an diejenigen für die BSR und BWB. Zusätzlich wurde klarstellend vor dem Hintergrund der Regelung in Absatz 1 zu Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden sowie Wiederholungsfällen, aufgenommen, dass die Daten insbesondere auch übermittelt werden dürfen, wenn dies zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Absatz 3 enthält eine Regelung zur Datenverarbeitung in Fällen, in denen ein hinreichender Verdacht auf die missbräuchliche Verwendung von Personenangaben besteht. Die Verarbeitung auch dieser Daten ist zulässig. Dieser Sachverhalt war bislang nicht explizit geregelt. Absatz 4 enthält eine Einschränkung der Verarbeitung zur Erfassung von Daten von Wiederholungsfällen und der missbräuchlichen Verwendung von Personenangaben. Diese dürfen nur innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem letzten einschlägigen Vorfall verarbeitet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Fallkonstellationen und Ausgangslagen ist diesbezüglich eine differenzierte und einschränkende Regelung gerechtfertigt. Absatz 5 regelt den praxisrelevanten und abgrenzbaren Bereich der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Bonitätsprüfungen bei Abonnementverträgen. Diese Regelungsmaterie war bislang nicht in der Verordnung erfasst und die Datenverarbeitung wurde ausschließlich über vertragliche Regelungen gesteuert. Zur Beseitigung von etwaigen Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Zulässigkeit und Erforderlichkeit der Datenverarbeitung von Bonitätsprüfungen und der erhöhten Praxisrelevanz wurde hier eine klarstellende Regelung aufgenommen. Nunmehr ist unter den in diesem Absatz dargestellten Voraussetzungen die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Bonitätsprüfungen zulässig. Weitergehende Rechte zur Datenübermittlung werden durch diese Vorschrift nicht eingeräumt. Die Regelungen zur Übermittlung von Daten in dieser Verordnung und insbesondere auch ergänzend diejenigen des BlnDSG bleiben weiterhin anwendbar. Absatz 6 enthält eine für die BVG vereinheitlichte Regelung zur Löschung der Daten, deren Formulierung an die Regelungsinhalte von § 17 BlnDSG und § 35 BDSG angelehnt ist. Durch das Entfallen einer starren Frist soll eine erschwerte Geltendmachung der Forderungen nach Fristablauf vermieden werden. Da für die BVG im Wesentlichen die Konstellationen von Fahrgästen ohne gültigen Fahrausweis und Bonitätsprüfungen bei Abonnementverträgen geregelt werden, war eine gesonderte Regelung hierzu erforderlich. Zu § 5 – Löschung der Daten Der Paragraf enthält neben der Sonderregelung für die BVG in § 4 Absatz 6 der Verordnung eine vereinheitlichte Regelung zur Löschung der Daten, die nunmehr auf Grundlage von § 17 Absatz 3 und Absatz 6 BlnDSG, spätestens jedoch 10 Jahre nach Abwicklung des Rechtsverhältnisses, erfolgt. Zu § 6 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Zugleich tritt die Vorgängerverordnung außer Kraft.
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12 B) Rechtsgrundlage: § 24 Absatz 2 des Berliner Betriebe-Gesetzes vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 827), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 4. November 2013 (GVBl. S. 578, 645) geändert worden ist. C) Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: Maßgebliche Kostenauswirkungen auf Privathaushalte sind nicht ersichtlich. Die Regelungen betreffen die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben, den Berliner Verkehrsbetrieben und den Berliner Wasserbetrieben. Innerhalb der betrieblichen Organisation können durch die Verwendung elektronischer Datenerhebung und -verarbeitung gegebenenfalls Kosteneinsparungen realisiert werden, deren Umfang aber nicht konkret beziffert werden kann und deren Umsetzung nicht Regelungsgegenstand der Verordnung ist. D) Gesamtkosten: Nicht bezifferbar. E) Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: Keine. F) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Keine. b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Keine. Berlin, den 30. August 2016 Der Senat von Berlin



Michael M ü l l e r ........................ Regierender Bürgermeister



Cornelia Y z e r ........................ Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung
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13 Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus I.



Gegenüberstellung der Verordnungstexte Alte Fassung



Neue Fassung



Verordnung



Verordnung



über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB)



über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB)



Vom 30. Juni 1994



Vom [DATUM]



die zuletzt durch Verordnung vom 02.11.99 (GVBl. S. 586) geändert worden ist Auf Grund des § 24 Absatz 2 des Berliner Auf Grund des § 19 Abs. 2 des Berliner Betriebe-Gesetzes vom 14. Juli 2006 (GVBl. Betriebegesetzes (BerlBG) vom 9. Juli 1993 S. 827), das zuletzt durch Artikel II des (GVBl. S. 319) wird verordnet: Gesetzes vom 4. November 2013 (GVBl. S. 578, 645) geändert worden ist, verordnet der Senat von Berlin: §1



§1



Verarbeitung von Daten



Verarbeitung von Daten



Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten nach Maßgabe dieser Verordnung in Dateien oder auf sonstigen Datenträgern verarbeiten. Als sonstige Datenträger sind auch Akten und Aktensammlungen anzusehen.



(1) Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten nach Maßgabe dieser Verordnung in Dateien oder auf sonstigen Datenträgern verarbeiten. Als sonstige Datenträger sind auch Akten und Aktensammlungen anzusehen. (2) Die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.



§2



§2



Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)



Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)



(1) Die BSR dürfen folgende Daten ihrer Leistungsnehmer und Vertragspartner im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Aufgaben verarbeiten:



1.



(1) Die BSR dürfen – soweit erforderlich – folgende Daten ihrer Leistungsnehmerinnen und Leistungsnehmer sowie Vertragspartnerinnen und -partner im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben gemäß § 3 Absatz 3 Berliner BetriebeGesetz sowie zur Tarifkalkulation und Leistungsabrechnung verarbeiten:



Grundstückseigentümer und -verwalter, 1.



Name



und



Anschrift



von



13



14 dinglich Berechtigter, und -besitzer,



Abfallanlieferer



2.



Anschrift,



3.



Telefon, Telefax und Telex,



4.



Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie Grundstücksverwalterinnen und -verwaltern, dinglich Berechtigten, Abfallanliefernden sowie Abfallbesitzerinnen und -besitzern, 2.



Ort der Leistungserbringung sowie Anschrift der Zahlungspflichtigen beziehungsweise Rechnungsempfängerinnen und -empfänger,



3.



Telefon- und Telefaxnummern, E-MailAdressen,



Branchen-Code,



4.



Branchen-Code,



5.



Einmal-/Dauerkunde,



5.



Kundennummer,



6.



Rechnungsempfänger,



6.



7.



Kundennummer,



Bankverbindungen der Zahlungspflichtigen, SEPA-Lastschriftmandat,



8.



Kontoinhaber,



7.



Lieferungen und Leistungen,



9.



Bankverbindung,



8.



Abbild der Forderungen,



10. Lieferungen und Leistungen,



9.



Verbindlichkeiten und Guthaben,



11. Forderungen,



10. Zahlungen,



12. Verbindlichkeiten,



11. Fälligkeitstage,



13. Zahlungen,



12. Leistungs- und abrechnungsbezogene Daten wie Frontlänge, Grundstücksgröße, Reinigungsklasse, Härtefallanträge, Art und Anzahl von Nutzungseinheiten auf Grundstücken, die an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sind, Zahl und Art der aufgestellten Behälter, Standorte der Behälter, Entfernung der Behälter von der Grundstücksgrenze, Entleerungsturnus, Gewicht, Nutzungsart und Zusammensetzung des Abfalls sowie Name und Anschrift von Anspruchstellerinnen und –stellern, Anspruchsgegnerinnen und –gegnern beziehungsweise von Verursacherinnen und Verursachern im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen und Ersatzvornahmen.



14. Fälligkeitstag, 15. Leistungsdaten wie Frontlänge, Grundstücksgröße, Reinigungsklasse, Zahl und Art der aufgestellten Behälter, Standort der Behälter, Entfernung der Behälter von der Grundstücksgrenze, Entleerungsturnus, Gewicht, Nutzungsart und Zusammensetzung des Abfalls.



Rechnungen



und



(2) Die BSR sind berechtigt, nach Prüfung (2) Die BSR sind nach Prüfung der der Erforderlichkeit im Einzelfall, diese Daten Erforderlichkeit im Einzelfall berechtigt, diese - soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte Daten – soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich – an Dritte, insbesondere
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15 erforderlich - an Dritte, insbesondere an an Kreditinstitute, InkassoKreditinstitute, weiterzugeben. dienstleistungsunternehmen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, weiterzugeben. (3) Die BSR löschen diese Daten spätestens dreißig Jahre nach Abwicklung des Rechtsverhältnisses. (4) Unberührt bleiben die datenrechtlichen Vorschriften nach dem Landesabfallgesetz. [Anmerkung: § 3 wird nach § 4 dargestellt.] §4



§3



Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB)



Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB)



(1) Die BWB dürfen die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Daten ihrer Leistungsnehmer und Vertragspartner im Rahmen ihrer wasserwirtschaftlichen Aufgaben verarbeiten.



(1) Die BWB dürfen – soweit erforderlich – die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Daten ihrer Leistungsnehmerinnen und Leistungsnehmer sowie Vertragspartnerinnen und -partner im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben gemäß § 3 Absatz 5 Berliner Betriebe-Gesetz verarbeiten.



(2) Für die Tarifkalkulation und (2) Aus der Kunden- und Hausanschlußdatei Leistungsabrechnung dürfen verarbeitet dürfen verarbeitet werden: werden: 1.



Kundennummer,



2.



Ort der Leistungserbringung,



3.



Technische Daten der wasserwirtschaftlichen Anlagen und Einrichtungen wie z. B. Nennweite, Material, Länge, Lage des Hausanschlusses, Düker, Armaturen, Legungsdatum, ausgeführte Arbeiten, Störungen wie z. B. Rohrbruch, Bodenklasse, Versorgungsleitungen, gemeinsame Zuleitungen, Förderung in besonderen Fällen (Eigenförderung, Feuerlöschleitung, Sprinkleranlage, Ringleitung), zuständige Rohrnetzbetriebsstelle, Bestandsplanund Sperrplannummer, Daten der Meßeinrichtungen,



4.



Grundstückseigentümer bzw. sonstiger dinglich Berechtigter,



5.



Zahlungspflichtiger,



1.



Name und Anschrift von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie Grundstücksverwalterinnen und -verwaltern, dinglich Berechtigten,



2.



Ort der Leistungserbringung sowie Anschrift der Zahlungspflichtigen beziehungsweise der Rechnungsempfängerinnen und -empfänger,



3.



Telefon- und Telefaxnummern, E-MailAdressen,



4.



Branchen-Code,



5.



Kundennummer,



6.



Bankverbindung Zahlungspflichtigen, Lastschriftmandat,



7.



Wasserzählerstand, einschließlich der Daten aus Funkfernauslesung nach



der SEPA-
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16 6.



Anschrift des Zahlungspflichtigen,



7.



Bankverbindungen Zahlungspflichtigen,



8.



Wasserzählerstand,



9.



Entwässerungsmenge,



Maßgabe von § 31 a des Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991, 16, 54), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282, 287) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und Entwässerungssowie etwaige Abzugsmengen,



des



10. Abbild der letzten Rechnung, 11. Forderungen,



8.



Abbild der Forderungen,



9.



Verbindlichkeiten und Guthaben,



12. Verbindlichkeiten, 13. Zahlungen, 14. Fälligkeitstag.



Rechnungen



und



10. Zahlungen,



11. Fälligkeitstage, Die BWB sind berechtigt, nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall, diese Daten - 12. Technische und abrechnungsbezogene soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte Daten der wasserwirtschaftlichen erforderlich - an Dritte, insbesondere an Anlagen und Einrichtungen wie Kreditinstitute, weiterzugeben. Die BWB beispielsweise Nennweite, Material, löschen diese Daten nach Stillegung des Länge, Lage des Hausanschlusses, Hausanschlusses, längstens sechs Jahre Düker, Armaturen, Legungsdatum, nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses. ausgeführte Arbeiten, Störungen wie beispielsweise Rohrbruch, Bodenklasse, Versorgungsleitungen, gemeinsame Zuleitungen, Förderung in besonderen Fällen (Eigenförderung, Feuerlöschleitung, Sprinkleranlage, Ringleitung), zuständige Rohrnetzbetriebsstelle, Bestandsplanund Sperrplannummern, Daten der Messeinrichtungen, Art und Anzahl von Nutzungseinheiten auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind beziehungsweise Entwässerungsleistungen in Anspruch nehmen. (3) Zur Berechnung und Erhebung von Niederschlagswasserentgelten dürfen (3) Zur Berechnung und Erhebung von Niederschlagswasserentgelten dürfen erhoben und verarbeitet werden: verarbeitet werden: 1.



Allgemeine Daten zum Grundstück, wie z. B. Grundstückseigentümer, sonstige 1. dinglich zur Nutzung Berechtigte, Lage des Grundstücks (Gemarkung, Flur, Flurstück) und Grundstücksgröße;



2.



Größe der auf dem jeweiligen 2. Grundstück bebauten und befestigten Fläche, Art der Flächenversiegelung



Name und Anschrift von Grundstückseigentümerinnen und eigentümern und von sonstigen dinglich zur Nutzung Berechtigten, Lage des Grundstücks (Gemarkung, Flur, Flurstück) und Grundstücksgröße, Größe der auf dem jeweiligen Grundstück bebauten und befestigten Fläche, Art der Flächenversiegelung (wie beispielsweise Asphalt, Beton,
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17 (wie z. B. Asphalt, Beton, Pflasterung, Rasengittersteine, Steildach, Flachdach, begrünte Dachfläche) und Daten darüber, ob die Flächen unmittelbar oder mittelbar in die Kanalisation entwässern;



Pflasterung, Rasengittersteine, Steildach, Flachdach, begrünte Dachfläche) und Daten darüber, ob die Flächen unmittelbar oder mittelbar in die Kanalisation entwässern, 3.



3.



Daten (Angaben) zur Versickerung und Verrieselung von Niederschlagswasser, dem Vorhandensein und Fassungsvermögen von Zisternen sowie zur Niederschlagsund Brauchwassernutzung.



Daten (Angaben) zur Versickerung und Verrieselung von Niederschlagswasser, dem Vorhandensein und Fassungsvermögen von Zisternen sowie zur Niederschlagsund Brauchwassernutzung.



--------------------------------------------------------[Anmerkung: Absatz 4 wird nach Absatz 5 dargestellt] (5) Aus der Debitoren- und Kreditorendatei (4) Für die Debitoren- und Kreditorendatei dürfen verarbeitet werden: dürfen verarbeitet werden: 1.



Unternehmensname,



1.



Unternehmensname und -anschrift,



2.



Unternehmensanschrift,



2.



Warenempfängerinnen und -empfänger,



3.



Warenempfänger,



3.



Rechnungsempfängerinnen und -empfänger,



4.



Rechnungsempfänger,



4.



5.



Telefon-, Telex-, Telefaxnummern,



Telefon- und Telefaxnummern, E-MailAdressen,



6.



Branchenschlüssel,



5.



Branchenschlüssel,



7.



Betriebsnummer,



6.



Betriebsnummer,



8.



Lieferanten- bzw. Kundennummer,



7.



LieferantenKundennummer,



9.



Kontoart, 8.



Kontoart,



9.



Kontogruppe,



beziehungsweise



10. Kontogruppe, 11. Lieferanten-Kontonummer, 10. Lieferanten-Kontonummer, 12. Lieferantenbonus, 11. Lieferantenbonus, 13. Bankverbindungen, 12. Bankverbindungen, 14. Mehrwertsteuer-Kennzeichen, 13. Mehrwertsteuer-Kennzeichen, 15. Steuernummer. 14. Steuernummer und UmsatzsteuerIdentifikationsnummer (USt-IdNr.), 15. Länderschlüssel,
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18 16. Finanzamtsnummer, 17. Sicherheitsnummer. ---------------------------------------------------------(4) Aus der Installateurdatei verarbeitet werden:



dürfen (5) Für die Installateurdatei verarbeitet werden:



1.



Unternehmensinhaber,



2.



Unternehmensanschrift,



3.



Name der verantwortlichen Fachkraft.



Die BWB sind berechtigt, diese Daten im Rahmen der Überwachung der zu Installationsarbeiten berechtigten Unternehmen auch an die Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Berlin zu übermitteln. Sie löschen die Daten spätestens ein Jahr nach Ablauf ihres Vertrages mit dem Unternehmen.



dürfen



1.



Unternehmensname, Name Geburtsdaten Unternehmensinhaberinnen und -inhaber,



und der



2.



Anschriften der Unternehmen und gegebenenfalls Innungsmitgliedschaften der Unternehmen,



3.



Telefon- und Telefaxnummern, E-MailAdressen der Unternehmen,



4.



Gewerbeanmeldung,



5.



Nachweise über Handwerkskarte und Handelsregisterauszüge,



6.



Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung,



7.



Name, Geburtsdatum und Lichtbild der verantwortlichen Fachkräfte, gegebenenfalls Nachweis über unbefristetes Anstellungsverhältnis,



8.



Nachweise über die Qualifikation der verantwortlichen Fachkräfte.



einer



Die BWB sind berechtigt, die Daten im Rahmen der Überwachung der zu Installationsarbeiten berechtigten Unternehmen an die Innung Sanitär, Heizung, Klempner, Klima Berlin (Innung SHK Berlin) – Körperschaft des öffentlichen Rechts – zu übermitteln.



--------------------------------------------------------Die BWB sind berechtigt, nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall, diese Daten soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich - an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, weiterzugeben. Die BWB löschen diese Daten sechs Jahre nach



(6) Die BWB sind nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall berechtigt, die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Daten – soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich – an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, Inkassodienstleistungsunternehmen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
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19 Abwicklung des Vertragsverhältnisses.



weiterzugeben.



§3



§4



Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG)



Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG)



(1) Die BVG dürfen von Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden zur Ermittlung der Ausgleichszahlungen für unberechtigt in Anspruch genommene Sozialtarife, zur Beitreibung des erhöhten Beförderungsentgelts sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen folgende Daten verarbeiten:



(1) Die BVG dürfen von Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden, die folgenden Daten verarbeiten, soweit dies zum Zweck der Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen erforderlich ist:



1.



Name,



2.



Geburtsdatum und -ort,



3.



Geschlecht,



4.



Anschrift,



5.



Name und Vertreter,



Anschrift



1.



Name, Vorname,



2.



Geburtsdatum und -ort,



3.



Geschlecht,



4.



Anschrift,



5.



E-Mail-Adresse,



6.



Bankverbindung,



gesetzlicher



Zeit, Ort und sonstige für die 7. Rechtsverfolgung erhebliche Umstände des Vorfalls. 8. (2) Die BVG sind berechtigt, diese Daten zur Wahrnehmung ihrer Rechte - an Dritte, insbesondere an die Strafverfolgungsbehörden und an Inkassounternehmen, weiterzugeben. Die Weitergabe der Daten an Inkassounternehmen darf nur zur Forderungseinziehung erfolgen. 6.



Name und Anschrift gesetzlicher Vertreterinnen und Vertreter, Zeit, Ort und sonstige für die Rechtsverfolgung erhebliche Umstände des Vorfalls einschließlich Forderungen.



(3) Die BVG dürfen im Rahmen des Abbuchungsverfahrens für Zeitkartenentgelte folgende Daten von Fahrgästen verarbeiten: 1.



Name,



2.



Geschlecht,



3.



Anschrift,



4.



Geburtsdatum,
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20 5.



Telefonnummer,



6.



Name und Vertreter,



7.



Art der Zeitkarten,



8.



Vertragsbeginn und -ende,



9.



Bankverbindung.



Anschrift



gesetzlicher



(4) Die BVG löschen die zur Ermittlung der Ausgleichszahlungen für die angebotenen Sozialtarife, zur Beitreibung des erhöhten Beförderungsentgeltes sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen erhobenen Daten ein Jahr nach der Abwicklung der auf den Vorfall gegründeten Rechtswirkungen, spätestens zwei Jahre nach dem letzten einschlägigen Vorfall. Bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren erfolgt die Löschung nach Zahlung des erhöhten Beförderungsentgelts. Die den Inkassounternehmen übermittelten Daten sind bei diesen unmittelbar nach Begleichung der Forderung zu löschen. Die BVG löschen die sich auf das Abbuchungsverfahren beziehenden Daten ein Jahr nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses.



Die Verarbeitung ist bei Fahrgästen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur zum Zweck der Geltendmachung des erhöhten Beförderungsentgelts zulässig. (2) Die BVG sind berechtigt, die nach Absatz 1 verarbeiteten personenbezogenen Daten zu übermitteln, wenn dies zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Im Übrigen sind die BVG nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall berechtigt, diese Daten – soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich – an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, Inkassodienstleistungsunternehmen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, weiterzugeben. (3) Soweit der hinreichende Verdacht besteht, dass bei Fahrscheinkontrollen oder der Beantragung von Zeitkartenverträgen entwendete oder verfälschte Personendokumente vorgelegt oder sonst falsche Personenangaben gemacht wurden, dürfen die BVG auch die bei der Kontrolle oder der Beantragung angegebenen personenbezogenen Daten entsprechend Absatz 1 verarbeiten. (4) Die zur Erfassung von Wiederholungsfällen beziehungsweise nach Absatz 3 verarbeiteten Daten dürfen nur innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem letzten einschlägigen Vorfall verarbeitet werden. (5) Die BVG dürfen im Rahmen der Abonnementverträge für Fahrausweise personenbezogene Daten der Abonnentinnen und Abonnenten verarbeiten, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Abonnementvertrags erforderlich ist. Sofern für die BVG ein Bonitätsrisiko besteht, dürfen sie vor dem Abschluss des Vertrages beziehungsweise vor wesentlichen Änderungen eines



20



21 Vertrages auch den Namen, die Anschrift sowie das Geburtsdatum der Abonnentin oder des Abonnenten zum Zweck der Bonitätsprüfung an Auskunfteien übermitteln. Die Bonitätsdaten dürfen nur in dem Umfang verarbeitet werden, in dem sie für die Entscheidung über den Abschluss oder die Änderung eines Vertrages erforderlich sind. Ein Bonitätsrisiko besteht insbesondere nicht, sofern eine Vorauszahlung geleistet wird. Soweit Kontoinhaberinnen oder Kontoinhaber, die ein Lastschriftmandat für den Einzug fälliger Forderungen erteilt haben, von den Abonnentinnen beziehungsweise den Abonnenten abweichen, dürfen von diesen Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum sowie die Bankverbindung verarbeitet werden. Absatz 2 gilt entsprechend. (6) Die BVG löschen die nach Absatz 1, Absatz 3 oder Absatz 5 verarbeiteten Daten, wenn ihre Kenntnis für die Erreichung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist. An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. §5 Löschung der Daten Die Löschung der Daten erfolgt auf Grundlage von § 17 Absatz 3 und Absatz 6 des Berliner Datenschutzgesetzes, spätestens jedoch 10 Jahre nach Abwicklung des Rechtsverhältnisses. §5



§6



Inkrafttreten



Inkrafttreten, Außerkrafttreten



Diese Verordnung tritt am Tage nach der Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetzund Verkündung im Gesetzund Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Zugleich tritt die Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) vom 30. Juni 1994 (GVBl. S. 229), die durch Verordnung vom 2. November 1999 (GVBl.



21



22 S. 586) geändert worden ist, außer Kraft.
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Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften: 1. Landesrecht Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2016 (GVBl. S. 114) (…) Artikel 64 (1) Durch Gesetz kann der Senat oder ein Mitglied des Senats ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung müssen im Gesetz bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Rechtsverordnung anzugeben. (2) Zur Festsetzung von Bebauungsplänen und Landschaftsplänen können die Bezirke durch Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Die Ermächtigung kann sich auch auf andere baurechtliche Akte, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie auf naturschutzrechtliche Veränderungsverbote erstrecken. Dies gilt nicht für Gebiete mit außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung. Das Nähere regelt ein Gesetz. (3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich zur Kenntnisnahme vorzulegen. Verwaltungsvorschriften sind dem Abgeordnetenhaus auf Verlangen vorzulegen. (…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG) vom 14. Juli 2006, das zuletzt durch Art. II des Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung und des Berliner Betriebe-Gesetzesvom 4. November 2013 (GVBl. S 578, S. 645) geändert worden ist (…) §3 Aufgaben (1) (…) (2) (…) (3) Aufgaben der BSR sind 1.



die Abfallentsorgung für Berlin gemäß § 5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin vom 21. Juli 1999 (GVBl. S. 413), das zuletzt durch Artikel VIII des Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S. 819) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,



2.



die Straßenreinigung für Berlin,
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24 3.



die Erfüllung der bodenschutzrechtlichen Pflichten des Landes Berlin aus der Ablagerung Berliner Siedlungsabfälle in stillgelegten Abfallbeseitigungsanlagen, die durch das Land Berlin oder im Auftrag des Landes Berlin betrieben worden sind, sowie eigener Pflichten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2,



4.



die Wahrnehmung sonstiger Aufgaben, die insbesondere der Sauberhaltung des Stadtgebietes sowie der Erfüllung der Verkehrssicherung dienen (Sonderdienste).



Darüber hinaus können Geschäfte und Tätigkeiten aller Art im Rahmen der Abfall- und Wertstoffwirtschaft sowie des Umweltschutzes übernommen werden. (4) Aufgabe der BVG ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr für Berlin mit dem Ziel kostengünstiger und umweltfreundlicher Verkehrsbedienung sowie aller hiermit in technischem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die BVG wird im Wesentlichen für das Land Berlin tätig. (5) Aufgaben der BWB sind 1.



die Wasserversorgung Berlins,



2.



die Ableitung und Reinigung des in Berlin anfallenden Abwassers einschließlich des Betriebs und der Unterhaltung von Oberflächenwasser-Aufbereitungsanlagen,



3.



die Produktion ausschließlich erneuerbarer Energien und der Vertrieb dieser selbstproduzierten Energie in einer gesellschaftsrechtlich selbständigen Tochter. Für einen Übergangszeitraum kann das Unternehmen zusätzlich selbstproduzierten Strom aus dezentralen KWK-Anlagen (Wirkungsgrad von mindestens 80 Prozent) vermarkten, die zu einem größtmöglichen Anteil mit nachhaltig erzeugten, erneuerbaren Energieträgern betrieben werden. Das Berliner Informationsfreiheitsgesetz gilt analog. Das Nähere regelt die Satzung.



(6) (…) (7) (…) (…) § 24 Verarbeitung von Daten (1) Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben, insbesondere ihrer Leistungspflichten einschließlich der Herstellung, Überwachung, Veränderung und Wartung der technischen Anlagen, sowie zur Verfolgung ihrer und zur Abwehr fremder Forderungen erforderlich ist. (2) Durch Rechtsverordnung wird das Nähere geregelt, insbesondere über Art und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Datenträgern, ihre Löschung sowie die Datensicherung. (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25 Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991, 16, 54), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30.05.2016 (GVBl. S. 282, 287) geändert worden ist (…) § 17 Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten, Widerspruchsrecht (1) (…) (2) Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und solange sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen läßt. Sie sind ferner zu sperren, wenn ihre Kenntnis für die datenverarbeitende Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht mehr verarbeitet, insbesondere übermittelt oder sonst genutzt werden, es sei denn, daß die Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken oder zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerläßlich ist und der Betroffene in die Nutzung eingewilligt hat. (3) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis für die datenverarbeitende Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, daß durch die Löschung schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden. Sie sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder wenn es in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 der Betroffene verlangt. In den Fällen des Satzes 2 1. Alternative ist der Betroffene vor der Löschung zu hören. Das gleiche gilt, wenn die Daten ohne Beteiligung des Betroffenen erhoben wurden und eine Benachrichtigung nach § 10 Abs. 5 nicht erfolgt ist. (4) (…) (5) (…) (6) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert und ist eine Sperrung nicht durch Vervielfältigen und Unkenntlichmachen möglich, so ist die Sperrung nach Absatz 2 Satz 2 nur durchzuführen, wenn die gesamte zur Person des Betroffenen geführte Akte zur Erfüllung der dort genannten Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung nach Absatz 3 Satz 1 kann der Betroffene in diesem Fall nicht verlangen. (7) (…) (…) § 31 a Fernmeß- und Fernwirkdienste (1) Öffentliche Stellen dürfen ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen (Fernmeßdienste) in Wohnungen oder Geschäftsräumen nur vornehmen oder mittels einer Übertragungseinrichtung in Wohnungen oder Geschäftsräumen andere Wirkungen nur auslösen (Fernwirkdienste), wenn der Betroffene zuvor über den Verwendungszweck sowie über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes der Dienste unterrichtet worden ist und nach der Unterrichtung schriftlich eingewilligt hat. Der Betroffene kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen. Das Abschalten eines Dienstes gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilligung.



25



26



(2) Die Einrichtung von Fernmeß- und Fernwirkdiensten ist nur zulässig, wenn der Betroffene erkennen kann, wann ein Dienst in Anspruch genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist, und wenn der Teilnehmer den Dienst jederzeit abschalten kann, soweit dies mit dem Vertragszweck vereinbar ist. (3) Eine Leistung, der Abschluß oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, daß der Betroffene nach Absatz 1 Satz 1 einwilligt. Verweigert oder widerruft er seine Einwilligung, so dürfen ihm keine Nachteile entstehen, die über die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen. (4) Soweit im Rahmen von Fernmeß- und Fernwirkdiensten personenbezogene Daten erhoben werden, dürfen diese nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet werden. Sie sind zu löschen, wenn sie zur Erfüllung dieser Zwecke nicht mehr erforderlich sind. (…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) Vom 30. Juni 1994 die zuletzt durch Verordnung vom 02.11.99 (GVBl. S. 586) geändert worden ist Auf Grund des § 19 Abs. 2 des Berliner Betriebegesetzes (BerlBG) vom 9. Juli 1993 (GVBl. S. 319) wird verordnet:



§1 Verarbeitung von Daten Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten nach Maßgabe dieser Verordnung in Dateien oder auf sonstigen Datenträgern verarbeiten. Als sonstige Datenträger sind auch Akten und Aktensammlungen anzusehen. §2 Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) (1) Die BSR dürfen folgende Daten ihrer Leistungsnehmer und Vertragspartner im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Aufgaben verarbeiten: 1.



Grundstückseigentümer und -besitzer,



und



2.



Anschrift,



3.



Telefon, Telefax und Telex,



4.



Branchen-Code,



-verwalter,



dinglich



Berechtigter,



Abfallanlieferer
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27 5.



Einmal-/Dauerkunde,



6.



Rechnungsempfänger,



7.



Kundennummer,



8.



Kontoinhaber,



9.



Bankverbindung,



10. Lieferungen und Leistungen, 11. Forderungen, 12. Verbindlichkeiten, 13. Zahlungen, 14. Fälligkeitstag, 15. Leistungsdaten wie Frontlänge, Grundstücksgröße, Reinigungsklasse, Zahl und Art der aufgestellten Behälter, Standort der Behälter, Entfernung der Behälter von der Grundstücksgrenze, Entleerungsturnus, Gewicht, Nutzungsart und Zusammensetzung des Abfalls. (2) Die BSR sind berechtigt, nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall, diese Daten soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich - an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, weiterzugeben. (3) Die BSR löschen diese Daten spätestens dreißig Jahre nach Abwicklung des Rechtsverhältnisses. (4) Unberührt bleiben die datenrechtlichen Vorschriften nach dem Landesabfallgesetz. §3 Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) (1) Die BVG dürfen von Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden zur Ermittlung der Ausgleichszahlungen für unberechtigt in Anspruch genommene Sozialtarife, zur Beitreibung des erhöhten Beförderungsentgelts sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen folgende Daten verarbeiten: 1.



Name,



2.



Geburtsdatum und -ort,



3.



Geschlecht,



4.



Anschrift,



5.



Name und Anschrift gesetzlicher Vertreter,



6.



Zeit, Ort und sonstige für die Rechtsverfolgung erhebliche Umstände des Vorfalls.



(2) Die BVG sind berechtigt, diese Daten - zur Wahrnehmung ihrer Rechte - an Dritte, insbesondere an die Strafverfolgungsbehörden und an Inkassounternehmen, weiterzugeben.
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28 Die Weitergabe der Daten an Inkassounternehmen darf nur zur Forderungseinziehung erfolgen. (3) Die BVG dürfen im Rahmen des Abbuchungsverfahrens für Zeitkartenentgelte folgende Daten von Fahrgästen verarbeiten: 1.



Name,



2.



Geschlecht,



3.



Anschrift,



4.



Geburtsdatum,



5.



Telefonnummer,



6.



Name und Anschrift gesetzlicher Vertreter,



7.



Art der Zeitkarten,



8.



Vertragsbeginn und -ende,



9.



Bankverbindung.



(4) Die BVG löschen die zur Ermittlung der Ausgleichszahlungen für die angebotenen Sozialtarife, zur Beitreibung des erhöhten Beförderungsentgeltes sowie zur Erfassung von Wiederholungsfällen erhobenen Daten ein Jahr nach der Abwicklung der auf den Vorfall gegründeten Rechtswirkungen, spätestens zwei Jahre nach dem letzten einschlägigen Vorfall. Bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren erfolgt die Löschung nach Zahlung des erhöhten Beförderungsentgelts. Die den Inkassounternehmen übermittelten Daten sind bei diesen unmittelbar nach Begleichung der Forderung zu löschen. Die BVG löschen die sich auf das Abbuchungsverfahren beziehenden Daten ein Jahr nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses. §4 Bereichsspezifische Regelungen bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB) (1) Die BWB dürfen die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Daten ihrer Leistungsnehmer und Vertragspartner im Rahmen ihrer wasserwirtschaftlichen Aufgaben verarbeiten. (2) Aus der Kunden- und Hausanschlußdatei dürfen verarbeitet werden: 1.



Kundennummer,



2.



Ort der Leistungserbringung,



3.



Technische Daten der wasserwirtschaftlichen Anlagen und Einrichtungen wie z. B. Nennweite, Material, Länge, Lage des Hausanschlusses, Düker, Armaturen, Legungsdatum, ausgeführte Arbeiten, Störungen wie z. B. Rohrbruch, Bodenklasse, Versorgungsleitungen, gemeinsame Zuleitungen, Förderung in besonderen Fällen (Eigenförderung, Feuerlöschleitung, Sprinkleranlage, Ringleitung), zuständige Rohrnetzbetriebsstelle, Bestandsplanund Sperrplannummer, Daten der Meßeinrichtungen,



4.



Grundstückseigentümer bzw. sonstiger dinglich Berechtigter,
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Zahlungspflichtiger,



6.



Anschrift des Zahlungspflichtigen,



7.



Bankverbindungen des Zahlungspflichtigen,



8.



Wasserzählerstand,



9.



Entwässerungsmenge,



10. Abbild der letzten Rechnung, 11. Forderungen, 12. Verbindlichkeiten, 13. Zahlungen, 14. Fälligkeitstag. Die BWB sind berechtigt, nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall, diese Daten soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich - an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, weiterzugeben. Die BWB löschen diese Daten nach Stillegung des Hausanschlusses, längstens sechs Jahre nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses. (3) Zur Berechnung und Erhebung von Niederschlagswasserentgelten dürfen erhoben und verarbeitet werden: 1.



Allgemeine Daten zum Grundstück, wie z. B. Grundstückseigentümer, sonstige dinglich zur Nutzung Berechtigte, Lage des Grundstücks (Gemarkung, Flur, Flurstück) und Grundstücksgröße;



2.



Größe der auf dem jeweiligen Grundstück bebauten und befestigten Fläche, Art der Flächenversiegelung (wie z. B. Asphalt, Beton, Pflasterung, Rasengittersteine, Steildach, Flachdach, begrünte Dachfläche) und Daten darüber, ob die Flächen unmittelbar oder mittelbar in die Kanalisation entwässern;



3.



Daten (Angaben) zur Versickerung und Verrieselung von Niederschlagswasser, dem Vorhandensein und Fassungsvermögen von Zisternen sowie zur Niederschlags- und Brauchwassernutzung.



(4) Aus der Installateurdatei dürfen verarbeitet werden: 1.



Unternehmensinhaber,



2.



Unternehmensanschrift,



3.



Name der verantwortlichen Fachkraft.



Die BWB sind berechtigt, diese Daten im Rahmen der Überwachung der zu Installationsarbeiten berechtigten Unternehmen auch an die Innung für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik Berlin zu übermitteln. Sie löschen die Daten spätestens ein Jahr nach Ablauf ihres Vertrages mit dem Unternehmen. (5) Aus der Debitoren- und Kreditorendatei dürfen verarbeitet werden: 1.



Unternehmensname,
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30 2.



Unternehmensanschrift,



3.



Warenempfänger,



4.



Rechnungsempfänger,



5.



Telefon-, Telex-, Telefaxnummern,



6.



Branchenschlüssel,



7.



Betriebsnummer,



8.



Lieferanten- bzw. Kundennummer,



9.



Kontoart,



10. Kontogruppe, 11. Lieferanten-Kontonummer, 12. Lieferantenbonus, 13. Bankverbindungen, 14. Mehrwertsteuer-Kennzeichen, 15. Steuernummer. Die BWB sind berechtigt, nach Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall, diese Daten soweit zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich - an Dritte, insbesondere an Kreditinstitute, weiterzugeben. Die BWB löschen diese Daten sechs Jahre nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses. §5 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.



2. Bundesrecht (Auswahl) Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), Vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, S. 1067) zuletzt geändert durch Art. 8 VO zur Neuregelung des gesetzlichen Messwesens und zur Anpassung an europäische Rechtsprechung1 vom 11. 12. 2014 (BGBl. I S. 2010) (…) § 12 Kundenanlage (1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluß, mit Ausnahme der Meßeinrichtungen des
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31 Wasserversorgungsunternehmens ist der Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. (2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. (3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluß genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen. (4) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigentum des Kunden stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage. (…)
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